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1. Kosten der Wasserversorgung
Zu den Kosten der Wasserversorgung gehören, incl. der Umsatzsteuer von 7 %,  die über den Hauptwasser-
zähler der Abrechnungseinheit gemessene Wasserverbrauchsmenge, die über das öffentliche Netz von den
Stadtwerken Güstrow GmbH für die jeweilige Abrechnungseinheit geliefert wird und die jährliche
Grundgebühr des Hauptwasserzählers. 
Für den am Hauptwasserzähler der Abrechnungseinheit gemessenen Wasserverbrauch erstellen die Stadt-
werke Güstrow GmbH die jährliche Wasserrechnung.

Bei verbrauchsabhängiger Abrechnung von Kaltwasser werden die Kosten der Anmietung der
Wohnungswasserzähler und die Kosten der Berechnung und Aufteilung der Wasserverbrauchsmenge hinzu-
gerechnet.

2. Kosten der Entwässerung
(Abwasser)
Die Kosten für die Entwässerung gliedert sich in eine jährliche Grundgebühr und eine kubikmeterbezogene
Zusatzgebühr auf. Diese Gebühren werden u. a. für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwasseranlagen
sowie für das Vorhalten der öffentlichen Einrichtungen zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung erhoben.

Grundlage für die Rechnungslegung ist die über den Hauptwasserzähler gemessene Frischwassermenge, die
als Abwasser in die Kanalisation abgeleitet wird. 

Ebenfalls zu den Entwässerungskosten zählt die Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung. Maßstab für
diese Gebühr ist die bebaute und künstlich befestigte (z. B. Gehweg) Fläche, von der aus das von
Niederschlägen stammende Wasser in die Kanalisation eingeleitet wird.

Die Kosten für die Entwässerung werden jährlich durch die Barlachstadt Güstrow in Rechnung gestellt.

Werden die Wasser- und Abwasserkosten nach Verbrauch abgerechnet, erfolgt die Umlage des
Niederschlagswassers über die Position „Sonstige Betriebskosten“ und somit über die m² - Wohnfläche. 

6. Teil 
- Betriebskostenabrechnung
(yd/sh) In unserer Reihe
Betriebskostenabrechnung möchten
wir Ihnen in dieser Ausgabe die
Wasser- und Entwässerungskosten
erläutern.

Nachfolgend möchten wir Sie über eine Änderung in der Abrechnung gegenüber den Vorjahren bei den
beiden Kostenpositionen Kaltwasser- und Entwässerungskosten in Kenntnis setzen. Wir folgen damit der
seit neuestem gefestigten Rechtsprechung und dem allgemeinen Mieterwunsch.   
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So erfolgte bei den ver-
brauchsabhängigen Kalt-
wasser- und Abwasser-kos-
ten die Aufteilung in Grund-
und Verbrauchskosten.

Zu den Grundkosten zählen
die im oberen Teil beschrie-
benen Grundgebühren für
Wasser und Abwasser. Da
diese Kosten unabhängig
vom Verbrauch jährlich an-
fallen, werden Sie über die
m² - Wohnfläche auf alle
Wohnungen gleichmäßig
verteilt.

Die über den Hauptwasser-
zähler gemessene ver-
brauchte Wasser- und Ab-
wassermenge hingegen
zählt  zu den Verbrauchs-
kosten und wird über die
Einzelwasserzähler in den
Wohnungen abgerechnet.

Die Kosten für die Anmie-
tung der Einzelwasserzähler
sowie die Abrechnung der
Kalt- und Abwasserkosten
werden über die Anzahl der
Kaltwasserzähler pro Woh-
nung abgerechnet.

Weitere Informationen zu
dem Thema Betriebskosten
erhalten Sie in den nächsten
Ausgaben unserer Mieter-
zeitung „Mietze“.

Haben Sie Fragen zu diesen
oder anderen Betriebskos-
tenbereichen?

Dann schreiben Sie dem
„Mietze“-Team, Wohnungs-
gesellschaft Güstrow, Gle-
viner Straße 30 in 18273
Güstrow oder per E-Mail an
info@wgg-guestrow.de!
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